
Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

Änderung des Patentgesetzes 1970 

§ 57a. Das Patentamt hat auf Antrag schriftliche § 57a.  Das Patentamt hat im Rahmen seiner Teilrechtsfähigkeit schriftliche 
 1. Recherchen über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten techni-

schen Problems und 
 2. Gutachten darüber, ob eine nach den §§ 1 bis 3 patentierbare Erfindung 

gegenüber dem vom Antragsteller bekannt gegebenen oder vom Patent-
amt zu recherchierenden Stand der Technik vorliegt, zu erstatten. 

 1. Recherchen über den Stand der Technik bezüglich eines konkreten techni-
schen Problems und 

 2. Gutachten darüber, ob eine nach den §§ 1 bis 3 patentierbare Erfindung 
gegenüber dem vom Antragsteller bekannt gegebenen oder vom Patent-
amt zu recherchierenden Stand der Technik vorliegt, zu erstatten. 

§ 58a. (1) ... § 58a. (1) ... 
 1. bis 2. ...  1. bis 2. ... 
 3. Mitwirkung bei der Erstattung von Recherchen über den Stand der Tech-

nik und von Gutachten über die Patentierbarkeit von Erfindungen für 
Staaten oder internationale staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, 
die mit Aufgaben auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes befaßt 
sind, insbesondere Vermittlung, Vertrieb, Aufbereitung und Abwicklung, 

 3. Erstattung von Recherchen über den Stand der Technik und von Gutach-
ten über die Patentierbarkeit von Erfindungen, 

 4. Mitwirkung bei der Erstattung von Schutzrechtsrecherchen, insbesondere 
Vermittlung, Vertrieb, Aufbereitung und Abwicklung, 

 4. Erstattung von Schutzrechtsrecherchen, 

 5. bis 10. ...  5. bis 10. ... 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

§ 60. (1) bis (2) ... § 60. (1) bis (2) ... 

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvorschriften diesen Abteilungen und 
Organisationseinheiten übertragenen Aufgaben sind zuständig: 
 1. die Technische Abteilung für das Verfahren zur Erteilung von Patenten, 

das Einspruchsverfahren, die Verfahren betreffend den Verzicht und die 
Erstattung schriftlicher Recherchen und Gutachten; 

(3) Unbeschadet der in anderen Rechtsvorschriften diesen Abteilungen und 
Organisationseinheiten übertragenen Aufgaben sind zuständig: 
 1. die Technische Abteilung für das Verfahren zur Erteilung von Patenten, 

das Einspruchsverfahren und das Verfahren betreffend den Verzicht; 

 2. bis  4. ...  2. bis  4. ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

B. Recherchen und Gutachten 

Erfordernisse und Behandlung der Anträge 

§ 111a. (1) Ein Antrag auf Recherchen gemäß § 57a Z 1 darf nur ein einziges 
konkretes technisches Problem zum Gegenstand haben. Im Antrag kann auch 
begehrt werden, dass die Recherche auf einen zurückliegenden Tag abgestellt 
wird. Dem Antrag sind eine genaue und deutliche Beschreibung und erforderli-
chenfalls eine gedrängte Zusammenfassung des konkreten technischen Problems 
und Zeichnungen anzuschließen. 

(2) Dem Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57a Z 2 sind die 
Beschreibung der Erfindung, Ansprüche und erforderlichenfalls Zeichnungen 
anzuschließen. § 91 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. Gibt der Antragsteller 
nicht an, von welchem Stand der Technik das Gutachten auszugehen hat, so ist 
dem Gutachten der Stand der Technik zugrunde zu legen, der dem Patentamt am 
Tag des Einlangens des Antrages bekannt ist. Im Antrag kann auch begehrt wer-
den, dass das Gutachten auf einen früheren Tag abgestellt wird. 

(3) Die Anträge auf Recherchen oder auf Erstattung eines Gutachtens gemäß 
§ 57a samt Beilagen (Abs. 1 und 2) sind in zweifacher Ausfertigung schriftlich 
einzubringen. Die Beschreibung, die Ansprüche und die Zusammenfassung kön-
nen auch in englischer oder in französischer Sprache abgefasst sein, doch ist das 
Patentamt berechtigt, eine deutsche Übersetzung zu verlangen. 

(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach der Geschäftsverteilung zustän-
dige fachtechnische Mitglied (§ 61) berufen. Der Erledigung ist eine Ausfertigung 
der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen (Abs. 1 und 2) anzuheften. 

(5) Ist der Antrag oder eine Beilage mangelhaft, so ist der Antragsteller auf-
zufordern, den Mangel binnen einer bestimmten Frist zu beheben. Wird der Man-
gel nicht behoben, so ist der Antrag mit Beschluß zurückzuweisen. Der Beschluß 
kann mit Beschwerde angefochten werden. 

entfällt. 

§ 173. (1) bis (3) ... § 173. (1) bis (3) ... 

 (4) Auf vor dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. xxx/2008 
eingereichte Anträge auf Recherchen oder Gutachten ist § 111a in der vor dem In-
Kraft-Treten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwen-
den. 

§ 180a. (1) bis (6) ... § 180a. (1) bis (6) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (7) §§ 57a, 58a Abs. 1 Z 3 und 4, § 60 Abs. 3 Z 1 sowie § 173 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 111a samt Überschriften außer Kraft. 

Artikel II 

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 

§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt prioritätsälterer 
 1. Gebrauchsmusteranmeldungen auf Grund dieses Bundesgesetzes, 
 2. Patentanmeldungen auf Grund des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, 
 3. internationaler Anmeldungen im Sinne des § 1 Z 6 des Patentverträge-

Einführungsgesetzes, BGBl. Nr. 52/1979, wenn die Voraussetzungen ge-
mäß § 16 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes erfüllt sind, 

 4. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-
Einführungsgesetzes, und 

 5. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-
Einführungsgesetzes, wenn die europäische Patentanmeldung aus einer in-
ternationalen Anmeldung hervorgegangen ist, aber nur sofern die Voraus-
setzungen des Artikels 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkom-
mens, BGBl. Nr. 350/1979, erfüllt sind, 

in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Inhalt erst am Prioritätstag der 
jüngeren Anmeldung oder danach amtlich veröffentlicht worden ist. Bei der Beur-
teilung der Frage, ob sich die Erfindung auf einem erfinderischen Schritt beruht, 
werden solche prioritätsälteren Anmeldungen nicht in Betracht gezogen. 

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt prioritätsälterer 
 1. Gebrauchsmusteranmeldungen auf Grund dieses Bundesgesetzes, 
 2. Patentanmeldungen auf Grund des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, 
 3. internationaler Anmeldungen im Sinne des § 1 Z 6 des Patentverträge-

Einführungsgesetzes, BGBl. Nr. 52/1979, wenn die Voraussetzungen ge-
mäß § 16 Abs. 2 des Patentverträge-Einführungsgesetzes erfüllt sind, 

 4. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-
Einführungsgesetzes, und 

 5. europäischer Patentanmeldungen im Sinne des § 1 Z 4 des Patentverträge-
Einführungsgesetzes, wenn die europäische Patentanmeldung aus einer in-
ternationalen Anmeldung hervorgegangen ist, aber nur sofern die Voraus-
setzungen des Artikels 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkom-
mens, BGBl. Nr. 350/1979, erfüllt sind, 

in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Inhalt erst am Prioritätstag der 
jüngeren Anmeldung oder danach amtlich veröffentlicht worden ist. Bei der Beur-
teilung der Frage, ob die Erfindung auf einem erfinderischen Schritt beruht, wer-
den solche prioritätsälteren Anmeldungen nicht in Betracht gezogen. 

(3) ... (3) ... 

(4) Für die Anwendung des Abs.1 bleibt eine Offenbarung der Erfindung au-
ßer Betracht, die nicht früher als sechs Monate vor dem Anmeldetag erfolgt ist und 
unmittelbar oder mittelbar zurückgeht: 
 1. auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger oder 
 2. auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder 

seines Rechtsvorgängers. 

(4) Für die Anwendung der Abs.1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfin-
dung außer Betracht, die nicht früher als sechs Monate vor dem Anmeldetag er-
folgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht: 
 1. auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger oder 
 2. auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder 

seines Rechtsvorgängers. 

§ 53a. (1) bis (4) ... § 53a. (1) bis (4) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (5) § 3 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2008 tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft. 

Artikel III 

Änderung des Markenschutzgesetzes 1970 

§ 20. (1) ... § 20. (1) ... 

(2) Ergibt diese Prüfung, dass gegen die Zulässigkeit der Registrierung der 
Marke Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer 
bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf 
der Frist die Unzulässigkeit der Registrierung festgestellt, so ist die Markenanmel-
dung mit Beschluss abzuweisen. Besteht kein Registrierungshindernis, so ist die 
Marke nach der Prüfung auf Ähnlichkeit (§ 21) und nach der Einzahlung der vor-
geschriebenen Gebühren zu registrieren. 

(2) Ergibt diese Prüfung, dass gegen die Zulässigkeit der Registrierung der 
Marke Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer 
bestimmten Frist zu äußern. Wird nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf 
der Frist die Unzulässigkeit der Registrierung festgestellt, so ist die Markenanmel-
dung mit Beschluss abzuweisen. 

(3) ... (3) ... 

§ 29. (1) Die Marke ist zu löschen: 
 1. auf Antrag des Inhabers; 
 2. wenn die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert worden ist (§ 19); 
 3. wenn das Markenrecht aus anderen als den unter Z. 1 und 2 angeführten 

Gründen erloschen ist; 
 4. auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der 

Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschungsantrag stattgegeben wurde. 

§ 29. (1) Die Marke ist zu löschen 
 1. auf Antrag des Inhabers; 
 2. wenn die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert worden ist (§ 19); 
 3. wenn das Markenrecht aus anderen als den unter Z 1 und 2 angeführten 

Gründen erloschen ist; 
 4. auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der eine Registrierung 

wegen eines Widerspruchs aufgehoben wurde; 
 5. auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der 

Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschungsantrag stattgegeben wurde. 

(2) ... (2) ... 

 § 29a. (1) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der 
Registrierung der Marke (§ 17 Abs. 5) kann gegen die Registrierung Widerspruch 
erhoben werden. Dieser kann nur auf eine Marke unter den Voraussetzungen des 
§ 30 Abs. 1 gestützt werden. Dies gilt auch für angemeldete Marken vorbehaltlich 
ihrer Registrierung. 

(2) Bei Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen über die 
internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973, und dem Protokoll 
zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. III Nr. 32/1999, beginnt die in Abs. 1 genannte Widerspruchsfrist mit dem 
Tag der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt. 

(3) Der begründete Widerspruch muss spätestens am letzten Tag der Frist im 
Patentamt eingelangt sein. Er ist schriftlich zusammen mit allen Beilagen in zwei-
facher Ausfertigung einzubringen. 

(4) Wird die für den Widerspruch zu zahlende Gebühr nicht innerhalb der 
Widerspruchsfrist entrichtet, so gilt der Widerspruch als nicht eingebracht. 

(5) Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einbringung eines Widerspruchs 
und zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr findet nicht statt. 

 § 29b. (1) Der Markeninhaber ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist über ei-
nen fristgerecht eingelangten Widerspruch in Kenntnis zu setzen und es ist ihm zur 
Erstattung einer schriftlichen Äußerung eine angemessene, aus rücksichtswürdigen 
Gründen verlängerbare Frist einzuräumen. § 42 Abs. 3 erster Satz ist sinngemäß 
anzuwenden, selbst wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung beruht, die zum 
Entscheidungszeitpunkt noch nicht zur Registrierung geführt hat. Die im § 42 
Abs. 1 angeführten Bestimmungen über die Anfechtung sind im Widerspruchsver-
fahren anzuwenden, soweit im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt ist. 

(2) Nach fristgerechter Äußerung des Markeninhabers trifft der zuständige 
Bearbeiter wegen eines etwa notwendigen Schriftwechsels, Herbeischaffung der 
von den Parteien angebotenen Beweismittel sowie der Aufnahme von Beweisen 
die entsprechenden Verfügungen. Der Bearbeiter kann, wenn er dies im Einzelfall 
zur Entscheidung über den Widerspruch für erforderlich hält, auf Antrag oder von 
Amts wegen eine mündliche Verhandlung anberaumen. Der Bearbeiter des Wider-
spruchsverfahrens hat unter freier Würdigung des vorliegenden Tatsachen- und 
Beweismaterials Beschluss zu fassen. 

(3) Sofern ein Widerspruch auf eine im Veröffentlichungszeitpunkt der Mar-
ke, gegen die er sich richtet, seit mehr als fünf Jahren registrierte Marke gestützt 
ist, kann ihm nur stattgegeben werden, wenn auf Verlangen des Markeninhabers 
innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, dass ein § 33a ent-
sprechender Löschungsgrund nicht vorliegt. Bringt der Markeninhaber innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der zur Glaubhaftmachung der Benut-
zung vorgelegten Unterlagen bei der zuständigen Stelle einen § 33a entsprechen-
den Löschungsantrag gegen die Marke des Widersprechenden ein, und weist dies 
innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das Widerspruchsverfahren zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unterbrechen und nach rechtskräftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts 
wegen oder über Antrag aufzunehmen. 

(4) Ergänzend kann ein Widerspruchsverfahren gemäß § 190 ZPO unterbro-
chen werden, wenn der Widerspruch auf eine Anmeldung gestützt ist, bei einer 
streitverfangenen internationalen Registrierung die Gesetzmäßigkeitsprüfung 
(§ 20) noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, eine der streitverfangenen Mar-
ken in ihrem Bestand angefochten oder die widerspruchsbegründende Marke 
selbst widerspruchsverfangen ist, oder mehrere Widersprüche gegen dieselbe 
Markenregistrierung eingereicht wurden. Im letztgenannten Fall ist im Wege einer 
Vorprüfung unter Einbeziehung der schriftlichen Äußerungen (Abs. 1) darauf 
abzustellen, ob die Markenregistrierung aufgrund eines anderen oder mehrerer 
anderer Widersprüche voraussichtlich aufgehoben wird. 

(5) Die aus einem Widerspruch resultierende gänzliche oder teilweise Aufhe-
bung einer Marke wirkt auf den Beginn der Schutzdauer zurück. 

(6) Soweit eine Marke rechtskräftig aufgehoben wurde oder einer internatio-
nalen Registrierung im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20) rechtskräftig 
der Schutz verweigert wurde oder soweit eine Marke aufgrund einer rechtskräfti-
gen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Lö-
schungsantrag mit Wirkung auf den Beginn der Schutzdauer zurück stattgegeben 
wurde, gelöscht wurde, gilt ein anhängiges Widerspruchsverfahren gegen diese 
Marke im entsprechenden Umfang als erledigt und sind die Parteien darüber in 
Kenntnis zu setzen. 

(7) Die Parteien haben die Kosten des Widerspruchsverfahrens selbst zu tra-
gen. 

 § 29c. (1) Der zuständige Bearbeiter hat die mündliche Verhandlung zu er-
öffnen und zu leiten. Er hat sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen 
sowie ihre Parteistellung und die etwaige Vertretungsbefugnis zu prüfen. Er hat 
die Verhandlung ohne Zulassung von Abschweifungen oder Weitläufigkeiten so 
zu führen, dass den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt wird. Der Verhand-
lungsleiter bestimmt die Reihenfolge in der die Parteien zu hören, die Beweise 
aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder Erhebun-
gen vorzutragen und zu erörtern sind. Er entscheidet über Beweisanträge und hat 
offensichtlich unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Dem Verhandlungsleiter 
steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu unterbrechen und zu 
vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestimmen. Über die Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. 

(2) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975 ist anzuwenden. 

§ 41. (1) ... § 41. (1) ... 

(2) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Beschwerde-
abteilung ausgeschlossen, wenn die Beschwerde eine Marke betrifft, an deren 
Prüfung auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) oder Ähnlichkeit (§§ 21 und 22) sie mitge-
wirkt haben.  

(2) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Beschwerde-
abteilung ausgeschlossen, wenn die Beschwerde eine Marke betrifft, an deren 
Prüfung auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) oder Ähnlichkeit (§§ 21 und 22) oder an de-
ren Prüfung in einem Widerspruchsverfahren (§§ 29a bis 29c) sie mitgewirkt ha-
ben. 

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeits-
abteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der Mit-
wirkung bei diesem ausgeschlossen 
 1. im Verfahren über Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 30 oder 

auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a 
in Verbindung mit § 30, an deren Prüfung auf Ähnlichkeit (§§ 21 und 22) 
sie mitgewirkt haben; 

 2. im Verfahren über Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 33 oder 
auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a 
in Verbindung mit § 33, bei der sie an der Beschlußfassung über die Zu-
lässigkeit der Registrierung mitgewirkt haben. 

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeits-
abteilung und Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenates von der Mit-
wirkung bei diesem ausgeschlossen 
 1. im Verfahren über Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 30 oder 

auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a 
in Verbindung mit § 30, an deren Prüfung auf Ähnlichkeit (§§ 21 und 22) 
oder an deren Prüfung in einem Widerspruchsverfahren, sofern es sich um 
dieselben betroffenen Marken handelt (§§ 29a bis 29c), sie mitgewirkt 
haben; 

 2. im Verfahren über Anträge auf Löschung einer Marke gemäß § 33 oder 
auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke gemäß § 69a 
in Verbindung mit § 33, bei der sie an der Beschlussfassung über die Zu-
lässigkeit der Registrierung mitgewirkt haben. 

(4) ... (4) ... 

§ 42. (1) Im Übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 64, 66 bis 69, 70 Abs. 4, §§ 71 bis 73, 79, 
82 bis 86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 128a bis 133 
Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145 und 165 des Patentgesetzes 1970 sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 42. (1) Im Übrigen sind, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 57b, 64, 66 bis 69, 70 Abs. 4, §§ 71 bis 73, 79, 
82 bis 86, 112 bis 115, §§ 116 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, 
§§ 128a bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145 und 165 des Patentgesetzes 1970 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 

 § 77b. Widerspruch kann nur gegen Marken erhoben werden, deren Veröf-
fentlichung (§ 29a Abs. 1 oder Abs. 2) nicht vor dem 1. Juli 2009 erfolgt ist. 

§ 81a. (1) bis (3) ... § 81a. (1) bis (3) ... 

 (4) § 29 Abs. 1, §§ 29a bis 29c, 41 Abs. 2 und Abs. 3, § 42 Abs. 1 und § 77b 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2008 treten mit 1. Juli 2009 in 
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Kraft. 

Artikel IV 

Änderung des Gebührengesetzes 1957 

§ 14. Tarifpost 1 (1) bis (2) ... § 14. Tarifpost 1 (1) bis (2) ... 

(3) Wird vom Patentamt zur Geltendmachung von Prioritätsrechten in ande-
ren Ländern gleichzeitig die Herstellung mehrerer Abschriften von Patentanmel-
dungen oder Gebrauchsmusteranmeldungen begehrt, so ist die Gebühr nur für eine 
Abschrift zu entrichten; auf der zweiten und jeder weiteren Abschrift ist vom Pa-
tentamt ein Vermerk über die Gebührenfreiheit nach dieser Bestimmung anzubrin-
gen. 

entfällt. 

Tarifpost 2 bis 5 ... Tarifpost 2 bis 5 ... 

Tarifpost 6 (1) ...  Tarifpost 6  (1) ...  

(2) Der erhöhten Eingabengebühr von 43,60 Euro unterliegen (2) Der erhöhten Eingabengebühr von 43,60 Euro unterliegen 
 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
 5. Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen; entfällt 

 6. ...  6. ... 

(4) bis (5) ... (4) bis (5) ... 

Tarifpost 7 bis 16 ... Tarifpost 7 bis 16 ... 

§ 37. (1) bis (19) ... § 37. (1) bis (19) ... 

 (20) § 14 Tarifpost 1 Abs. 3 und Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2008 außer Kraft. 
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